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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates

Vorstoss-Nr.: 126-2014
Vorstossart: Finanzmotion
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2014.RRGR.624

Eingereicht am: 04.06.2014

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Feller (Münsingen, BDP) (Sprecher/in)

 

Luginbühl

Herren-
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.: 1000/2014
Direktion: Finanzdirektion
Klassifizierung: Nicht klassifiziert
Antrag Regierungsrat: Punktweise beschlossen

 Jahr 2015: Annahme und gleichzeitige Abschreibung

Jahr 2016: Annahme als Postulat

Keine Budgetierung der SNB

Der Regierungsrat wird beauftragt, in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von G
winnanteilen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu verzichten.

Begründung: 

Die Nationalbank brachte im Januar dieses Jahres die Kantone und den Bund in Nöte: Aufgrund 
des hohen Verlusts im Jahr 2013 konnte kein Gewinn ausgeschüttet werden. Diese budgetierten 
Mittel fehlen nun im laufenden Jahr und ziehen möglicherweise kurzfristige Sparmassn
nach sich. Die Kantone müssen sich daran gewöhnen, dass künftig nicht mehr automatisch Geld 
von der SNB fliesst. Gemäss der im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung schüttet die Nationa
bank nur Mittel aus, wenn sie im betreffenden Jahr erstens einen Ge
über genügend hohe Reserven verfügt. Beide Aspekte sind im laufenden und 
fraglich. Zudem läuft die geltende Ausschüttungsvereinbarung zwischen dem 
tement und der Nationalbank mit dem Geschäftsjah
neu ausgehandelt werden. Aus diesen Gründen ist es Ausdruck einer vorsichtigen Finanzpolitik, 
wenn der Kanton Bern in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von Gewinnanteilen 
verzichtet. Damit kann verhinder
der Nationalbankgelder schmerzhafte Sparmassnahmen ergreifen muss
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1000/2014 vom 20. August 2014 
direktion  

Nicht klassifiziert 
Punktweise beschlossen 

Jahr 2015: Annahme und gleichzeitige Abschreibung 

Jahr 2016: Annahme als Postulat 

Keine Budgetierung der SNB-Gewinne für die Voranschläge 2015 und 2016

Der Regierungsrat wird beauftragt, in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von G
winnanteilen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu verzichten. 

bank brachte im Januar dieses Jahres die Kantone und den Bund in Nöte: Aufgrund 
des hohen Verlusts im Jahr 2013 konnte kein Gewinn ausgeschüttet werden. Diese budgetierten 
Mittel fehlen nun im laufenden Jahr und ziehen möglicherweise kurzfristige Sparmassn
nach sich. Die Kantone müssen sich daran gewöhnen, dass künftig nicht mehr automatisch Geld 
von der SNB fliesst. Gemäss der im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung schüttet die Nationa
bank nur Mittel aus, wenn sie im betreffenden Jahr erstens einen Gewinn schreibt und zweitens 
über genügend hohe Reserven verfügt. Beide Aspekte sind im laufenden und 
fraglich. Zudem läuft die geltende Ausschüttungsvereinbarung zwischen dem 
tement und der Nationalbank mit dem Geschäftsjahr 2015 ab und muss auf das Jahr 2016 hin 
neu ausgehandelt werden. Aus diesen Gründen ist es Ausdruck einer vorsichtigen Finanzpolitik, 
wenn der Kanton Bern in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von Gewinnanteilen 
verzichtet. Damit kann verhindert werden, dass der Kanton kurzfristig aufgrund plötzlich fehle
der Nationalbankgelder schmerzhafte Sparmassnahmen ergreifen muss
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Gewinne für die Voranschläge 2015 und 2016 

Der Regierungsrat wird beauftragt, in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von Ge-

bank brachte im Januar dieses Jahres die Kantone und den Bund in Nöte: Aufgrund 
des hohen Verlusts im Jahr 2013 konnte kein Gewinn ausgeschüttet werden. Diese budgetierten 
Mittel fehlen nun im laufenden Jahr und ziehen möglicherweise kurzfristige Sparmassnahmen 
nach sich. Die Kantone müssen sich daran gewöhnen, dass künftig nicht mehr automatisch Geld 
von der SNB fliesst. Gemäss der im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarung schüttet die National-

winn schreibt und zweitens 
über genügend hohe Reserven verfügt. Beide Aspekte sind im laufenden und im nächsten Jahr 
fraglich. Zudem läuft die geltende Ausschüttungsvereinbarung zwischen dem eidg. Finanzdepar-

r 2015 ab und muss auf das Jahr 2016 hin 
neu ausgehandelt werden. Aus diesen Gründen ist es Ausdruck einer vorsichtigen Finanzpolitik, 
wenn der Kanton Bern in den Jahren 2015 und 2016 auf die Budgetierung von Gewinnanteilen 

t werden, dass der Kanton kurzfristig aufgrund plötzlich fehlen-
der Nationalbankgelder schmerzhafte Sparmassnahmen ergreifen muss. 
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Antwort des Regierungsrates 

Die vorliegende Finanzmotion verlangt, angesichts der unsicheren Ausrichtung einer Gewinn-
ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an den Bund und die Kantone auf deren 
Budgetierung in den Jahren 2015 und 2016 zu verzichten.  

Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Motionäre, dass die Ausrichtung einer Gewinnaus-
schüttung der SNB an den Bund und die Kantone in den Jahren 2015 und 2016 mit Unsicherhei-
ten verbunden ist. So fiel durch den Jahresverlust 2013 die in der Bilanz der SNB ausgewiesene 
Ausschüttungsreserve, aus welcher die Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone vor-
genommen wird, deutlich ins Minus. Gemäss Art. 5 der Vereinbarung zwischen dem Eidgenössi-
schen Finanzdepartement und der SNB über die Gewinnausschüttung der SNB werden die Aus-
schüttungen vollständig sistiert, solange die Ausschüttungsreserve nach Äufnung der Rückstel-
lungen für Währungsreserven nicht positiv ist. Damit die SNB Ende 2014 unter diesen Voraus-
setzungen eine Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone sowie eine Zuweisung an 
ihre Währungsreserven vornehmen kann, müsste sie im Jahr 2014 voraussichtlich einen Jahres-
gewinn in tiefer zweistelliger Milliardenhöhe erzielen.  

Angesichts ihrer in den vergangenen Jahren massiv ausgeweiteten Bilanz ist bei der SNB auch 
in Zukunft mit Jahresergebnissen innerhalb einer Bandbreite von CHF +/- 15 Milliarden zu rech-
nen. Dies zeigt nicht zuletzt auch die Entwicklung der Zwischenergebnisse der SNB in den zwei 
ersten Quartalen des Jahres 2014 (1. Quartal 2014: Gewinn von 4,4 Mrd. / 2. Quartal 2014: Ge-
winn von CHF 16,1 Mrd.). Eine Gewinnausschüttung der SNB an den Bund und die Kantone ist 
demnach für das Jahr 2015 nicht ausgeschlossen. Angesichts der vorstehend erörterten Aus-
gangslage wäre die Budgetierung einer Gewinnausschüttung im Voranschlag 2015 nach Mei-
nung des Regierungsrates allerdings mit grosser Unsicherheit verbunden. Vor diesem Hinter-
grund hat der Regierungsrat auf die Budgetierung einer Gewinnausschüttung der SNB im Voran-
schlag 2015 verzichtet. 

Noch enthalten ist die Gewinnausschüttung der SNB allerdings in den Aufgaben-/Finanzplan-
jahren 2016-2018. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass eine allfällige Eliminierung der Ge-
winnausschüttungen frühestens im nächsten Planungsprozess, d.h. im Rahmen der Erarbeitung 
des Voranschlags 2016 und des Aufgaben-/Finanzplans 2017-2019 erfolgen sollte. Einerseits 
weil vorerst das Jahresergebnis 2014 der SNB und damit verbunden die Entwicklung der Aus-
schüttungsreserve im Detail zu analysieren sind und andererseits weil voraussichtlich im Verlauf 
des kommenden Jahres die Verhandlungen über die bisherige Gewinnausschüttungsvereinba-
rung vom 21. November 2011 zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der SNB 
unter Anhörung der Kantone aufgenommen werden. Diese neue Vereinbarung wird zwar erst für 
das Geschäftsjahr 2016 der SNB und somit für die Budgetierung der Gewinnausschüttung im 
Voranschlag 2017 des Bundes und der Kantone massgebend sein. Nach Ansicht des Regie-
rungsrates sollte der Kanton Bern aber nicht bereits jetzt mit einem Verzicht auf die Budgetierung 
der Gewinnausschüttung im Finanzplanjahr 2016 ein (im Moment falsches) Signal aussenden, 
wonach der Kanton Bern ohnehin auf die Gewinnausschüttung der Nationalbank verzichten kön-
ne, bzw. ohnehin nicht mit einer Gewinnausschüttung der SNB rechne. 

Der Regierungsrat beantragt deshalb dem Grossen Rat die Annahme und gleichzeitige Ab-
schreibung der Motion in Bezug auf den Verzicht auf die Budgetierung der Gewinnausschüttung 
der SNB im Voranschlag 2015. Betreffend die Budgetierung der Gewinnausschüttung der SNB 
im Finanzplanjahr 2016 beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, diese vorderhand zu 
belassen und somit die Finanzmotion in Bezug auf das Jahr 2016 als Postulat anzunehmen. 

An den Grossen Rat 


